
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES
DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

22.. Oktober 1976 Nr. 6011

Die ~n~oI~er emeincl Herbets~ril unterbreitet dem Regierungsrat

den ~~se dlinienntTHard zur Genehmigung.

Dieser Plan lag in der Zeit vom 30. Januar bis 3. Harz 1975

ff~nt1ich auf, Gegen den Plan gi~gen 9 Einsprachen beim Ge

meinderat ein, der alle ablehnte, Zwei Einsprecher führten
daraufhin Beschwerde be~ der Gerneindeversarnmlung. Einer zog

seine Beschwerde jedoch wieder zurück, ~ie Eeschwerde‘von Frau

L. Wyss—Scherdenleib hiess die. Genie~~4eversammlung gegen den

Antrag des Gemeinderates gut, In der Folge erhob der Gemeinderat

Beschwgrde heim Re~ierung~rat.~ g~egei~ d~ Entscheid der Gemeinde—

versammlung vorn 22~. Juni 1976.

Am 3. September 1976 führten Beamte des Bau—Departementes einen

Augenschein mit Parteiverhandlung durch, bei welchem sich Frau

L. Wyss—Sche.rdenleib mit. ~er vom Gemeinderat beantragten Linien

führung schriftlich einverst~ieii“ erklärte, Darauf zog die Ge—

meindeversammlung am 6. Oktober 1976 ihren Beschluss vorn 22, Juni
1976 in Wiedererwägung und genehmigte die vom Gemeinderat be

antragte Linienführung des Hardweges,

Materiell gibt der Strassen— und Baulinienplan zu keinen Be

merkungen Anlass.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Mit dem Beschluss der Gemeindeversammlung vom 6. Oktober 1976

ist die Beschwerde.- des Gemeinderates vom 10. März 1976 gegen

standslos geworden. Sie wird von der Geschäftskontrolle des

Regierungsrates abgeschrieben,
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Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan t~I~iardweg~ der Ein~‘iohnergemeinde

Her~betswil wird genehmigt..

2 • Die Aufsichtsbesehwerde~ des~ Gemeinderates d~- Einwohnergemeinde

Herbetswil vom 10. März. 1976 wird als gegenstandslos geworden

vo~a der Geschaftskontrolle des Regierungsra bes abgeschrieben,

3. Di~Einwohnergemeinde Herbets~il wird verhälten, dem Amt fUr
Raumplanungbis zum 30~~Ndv~mber 1976 noch 2 Pläne, wovon

ein Exempl~rau±~ Leinwand auf~ezogen, zuzustellen. Die Pläne

sind mit dem G~n~b±iigung~vermerk der Gemeinde zu versehe~i.

4.. Bestehende Pl~ne verlieren ihre ReQhtskraft soweit sie mit

dem vorliegenden in 1Jidersp.ruch stehen,

Gen~h~igi~iigsgebUhr: Fr~ 250.—-

Publikationskosteri: Fr.18.—— (Staatskanzlei Nr. 1252 ) ~
F~‘. 268,——

- Der Staatsschreiber:

~
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Bau—Departement (2) Wy

Kant, Hochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (3), ~~~ten und lgen~ Plan

Kreisbauamt II, 4~QQ Olten

Amtschreiberei, 4710 Balsthal,~

Kante Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 4711 Herbetswil

Baukommission der EG, 4711 Herbetswil, ~t1en.P1fo1t

Ingenieurbüro Bernasconi Schubiger Beer, Lehnrüttiweg 849,
L~ensinen

Amtsblatt Publikation:

Der Strassen— und Baulinienplan ~Hardwegt~ der Einwohnergemeinde

i-Ierbetswil wird genehmigt.




